
Kompetenzordnung der Sozialbehörde Richterswil und der
Abteilung Soziales vom 6. November 2013

Die Sozialbehörde beschlíesst gestützt auf Art. 5 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Sozialbe-
hörde vom 6. November 2013:

lnhalt

Art. I

Die vorliegende Kompetenzordnung regelt, wer für folgende Aufgabenbe-
reiche zuständig ist:

a) Kinder- und Jugendhilfe;

b) Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder;

c) Gewährung von Überbrückungshilfen während des Verfahrens zur Un-
terhaltsregelung von Kindern;

d) Gewährung von Kleinkinderbetreuungsbeiträgen;

e) Bewilligung zum Betrieb eines Kinderhorts oder einer Kinderkrippe,
sofern nicht die Schulpflege dafür zuständig ist;

Ð Aufsícht und Bewilligung von Tagesfamilien;

g) wirtschaftliche und persönliche Hilfe;

h) Asylbetreuung und Asylfürsorge;

i) Zusatzleistungen und kantonale Beihilfen.

Kompetenzen
Sozialbehörde

Art- 2

lDie Sozialbehörde entscheidet im Einzelfall über:

a) Massnahmen gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz, soweit nicht eine
andere Kommission oder Behörde dafür zuständig ist;

b) Bevorschussung von Unterhaltsbeitiägen in den ihr gemäss $ 28
Abs.3 Verordnung über die Alimentenhilfe und die Kleinkinderbetreu-
ungsbeiträge (AKV) übertragenen Fällen;

c) Gewährung von Kleinkinderbetreuungsbeiträgen in den ihr gemäss $
28. Abs. 3 Verordnung über die Alimentenhilfe und die Kleinl(nderbe-
treuungsbeiträge (AKV) übertragenen Fällen;

d) Bewilligung zum Betrieb eines privaten Kinderhorts oder einer Kinder-
krippe, soweit die Schulpflege dafür nicht zuständig ist;

e) Aufsicht von Tagefamilien;

f) Gewährung wirtschaftlicher Hilfe in Nichtnormfällen;

g) Leistungen im Rahmen der wirtschaftlichen Hilfe, die ihr in den ergän-
zenden Richtlinien zur vorliegenden Kompetenzordnung zum Ent-
scheid zugewiesen werden;

h) Verweigerung, Küzung, Einstellung und Rückforderung von Leistun-
gen;

i) Geschäfte von grundsätzlicher Bedeutung;

j) Prozessführung in ihrem Geschäftsbereich;

k) Geschäfte, die in vorliegender Kompetenzordnung nicht eínem anderen
Organ zum Entscheid zugewiesen werden.

2Gegen den Entscheid ist der Rekurs an den Bezirksrat ge$eben.
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Kompetenzen
Präsidentin bzw
Präsident

Kompetenzen
Leiterin bzw. Leiter
Abteilung Soziales

Art.3
l Die Präsidentin bã¡/. der Präsident der Sozialbehörde entscheidet über:

a) Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, soweit nicht die Gesamtbe-
hörde zuständig ¡st;

b) Gewährung von Kleinkinderbetreuungsbeiträgen, soweit nicht die Ge-

samtbehörde zuständig ist;

c) wirtschaftliche Hilfe in Normfällen, wobei das Verfahren ¡n Geschäften,

in denen sich Fragen von grundsätzl¡cher Bedeutung stellen, ausge-

setzt und die Grundsalzfage der Gesamtbehörde zum Entscheid vor-
gelegt wird;

d) Übernahme von uneinbringlichen Rettungs- und medizinischen Be-

handlungskosten

e) Provisorische Betriebsbewilligung von Kinderkrippen und pr¡vaten Hor-

ten für längstens 18 Monate;

0 Einspracheentscheide betreffend Zusatzleistungen und kantonale Bei-. 
hilfen zusammen mit der Leiterin bzw. dem Leiter der Abteilung Sozia-

les.
2Gegen den Entscheid ist der Rekurs an den Bezirksrat Horgen gegeben.

3 Gegen Einspracheentscheide betreffend Zusatzleistungen und kantonale
geihilfen ist dagegen die Beschwerde beim Sozialversicherungsgericht des

Kantons Zürich gegeben.

Art.4
I Die Leiterin bzw. der Leiter der Abteilung Soziales entscheidet über:

a) persönliche Hilfe;

b) Zuweisung einer hilfesuchenden Person zu einem einmonatigen Ar-
beitsintegrationsprogramm während der Evaluationsphase;

c) wirtschaftliche Hilfe im Rahmen der Nothilfe während der Evaluations-
phase von höchstens drei Monaten unter Vorbehalt der Zuständigkeit

der Bereichsleitung Beratungs-Team;

d) Leistungen, die ihr bzw. ihm in vorliegender Kompetenzordnung zum' 
Entscheid zugewiesen werden, sofern die Sozialbehörde eine grund-

sätzliche Unterstützung beschlossen hat;

2 Besteht bei gemeinsamer Entscheid-Kompetenz zwischen der Leiterin

bzw. dem Leiter der Abteilung Soziales und der Bereichsleiterin bzw. dem

Bereichsleiter oder der zustäñdigen Sachbearbeiterin bzw. dem zuständi-
gen Sachbearbeiter Uneinigkeit, so entscheidet die Leiterin bzw. der Leiter

ãe, Abteilung Soziales gemäss ZiÍier 3.7 OrgRegl der Gemeinde

Richterswil.
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Kompetenzen
Bereichsleiterin
bzw. BereÍchsleiter
Beratungs-Team

Kompetenz Sozial-
arbeitende

Kompetenz Asylko-
ordinatorin barr.
Asylkoordinator

Kompetenz Leitung
Abteilung Soziales
und Bereichsleitung
Durchführungsstelle
Zusatzleistungen
zurAHV/IV

Kompetenz Leitung
Abteilung Soziales
und Sachbearbei-
tung Verlustschein-
lnkasso

Art.5

Die Bereichsleiterin bzw. der Bereichsleiter des Beratungs-Teams ent-
scheidet über:

a) wirtschaftliche Hilfe im Rahmen der Nothilfe während der Evafuations-
phase von höchstens avei Monaten;

b) Leistungen, die ihr bzw. ihm in vorliegender Kompetenzordnung zum
Entscheid zugewiesen werden, sofern die Sozialbehörde eine grund-
sätzliche Unterstützung beschlossen hat.

Art 6

Die Sozialarbeitenden entscheiden über:

a) die Gewährung von Nothilfe im Betrag von jährlich höchstens Fr. 50.00
pro Person, höchstens aber Fr. 500.00 pro Fall;

b) wirtschaftliche Hilfe im Rahmen der Nothilfe während der Evaluations-
phase von höchstens einem Monat nach schriftlicher Delegation durch
die Bereichsleitung des Beratungs-Teams;

c) Leistungen, die ihnen in vorliegender Kompetenzordnung zum Ent-
scheid zugewiesen werden, sofern die Sozialbehörde eine grundsätzl¡-
che Unterstützung beschlossen hat.

Art. 7

1 Die Asylkoord¡nator¡n bzw. der Asylkoordinator ist im Rahmen der bun-
des- und kantonalrechtlichen Vorschriften zuständ¡g für die Unterbringung,
Betreuung und Unterstützung der zugewiesenen Asylsuchenden. Sie bzw.
er führt die ihr bzw. ihm von der Gemeihde zur Ausführung t¡bertragenen
Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme durch.

2 Fälle von grundsätzlicher Bedeutung legt die Asylkoordinatorín bzw. der
Asylkoordinator der Sozialbehörde zum Entscheid vor.

Art.8
1 Die Leiterin bzw. der Leiter der Abteilung Soziales und die Bereichsleite-
rin bzw. der Bereichsleiter Durchführungsstelle Zusatzleistungen zur
AHV/IV entscheiden gemeinsam über die Ausríchtung von Zusatzleistun-
gen.
2 Gegen den Entscheid ist die Einsprache an die Leitung Abteilung Sozia-
les und gegen deren Einspracheentscheid ist die Beschwerde an das So-
zialversicherungsgericht des Kantons Zürich gegeben.

Art.9

Die Leiterin bzw. der Leiter der Abteilung Soziales und die zuständige
Sachbearbeiterin bzw. der zuständige Sachbearbeiter bewirtschaften
sämtliche Verlustscheine der Sozialabteilung sowíe die rechtskräftigen
Rückerstattungsentscheide der Sozialbehörde und entscheiden gemein-
sam über die geeigneten lnkassomassnahmen.
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Unterschriften- und
Visumsregelung

Normfall

Fallführung

Art. 10

I Die Präsidentin bzw. der Präsident, bei deren Abwesenheit die Vizeprä-

sidentin bzw. der Vizepräsident, und die Leiterin bzw. der Léiter Abteilung

Soziales unteze¡chnen gemeinsam Protokollauszüge, andere rechtswirk-

same Mitteilungen sow¡e Verträge im Rahmen ihrer Kompetenzen.

2 Präsidialverfügungen unterzeichnet die Präsidentin bzur. der Präsident

und die Leiterin bzw. der Leiter Abteilung Soziales, ebenso wichtige Kor-

respondenz.
3 Die Präsidentin bzw. der Präsident, bei deren Abwesenheit die Vizeprä-

sidentin bzw. der Vizepräsident, visiert die Rechnungen über einen Betrag

ab Fr. 10'000. Die Leiterin ba,rrr. der Leiter der Abteilung Soziales ist zu-

ständig für das Visieren von Rechnungen unter Fr. 10'000'

Art. I I
l Ein Normfall liegt vor:

a) wenn die Mittellosigkeit einer hilfesuchenden Person durch eine oder

mehrere der folgenden unterstützungsursachen bedingt ist:

- Erwerbslosigkeit, Aussteuerung aus der Arbeitslosenversicherung;

- ärdlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall;

- ungenügende eigene Einkünfte aus Erwerbstätigkeit (mit Ausnahme
von selbständig Enrverbenden) ;

- Alleinerziehend, Erwerbslosigkeit infolge von Betreuung von Kindern

bis zu drei Jahren;

- Erstausbildung, welche vor Vollendung des 18. Lebensjahres begon-

nen wurde, õofern die hilfesuchende Person noch be¡ den Eltern

wohnt;

- Wartefrist für Anspruch auf Sozialversicherungsle¡stungen noch n¡cht

erfü1lt.

b) wenn der Unterstützungsbedarf dem Sozialen Existenzmin¡mum ge-

mäss den Skos-Richtlinien sowie den Mietzinsr¡chtl¡n¡en der Sozialbe-

hörde der Gemeinde Richtersw¡l entspr¡cht.

2 Fälle, denen eine andere Unterstützungsursache zugrunde liegt, gelten

als Nichtnormfälle. lm Zweifel entscheidet die Präsidentin bzw. der Präsi-

dent über die Qualifikation als Norm- bzw. Nichtnormfall.

Art. 12

Die Sozialarbeitenden sind verantwortlich für die Fallführung, die Klärung

und Geltendmachung von finanziellen Ansprüchen, die Umsetzung der

Beschlüsse, für die Erfassung der Weiterverrechnung sowie für die Daten-

erfassung zuhanden des Bundesamts f[lr Statistik.

Art.13

Die Leiterin bzw. der Leiter Abteilung Soziales ist verantwortlich dafÛr,

dass über alle Vorgänge in der Abteilung unter Beachtung der massgebli-

chen Vorschriften Akten geführt werden.

Aktenführung
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Ergänzende
Richtlinien

lnkraftsetzung
Anderungen

Aufhebung bishe-
riger Bestimmun-
gen

Att.14

Die Sozialbehörde erlässt ergänzende Richtlinien über die'Ausgestaltung
der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe sowie über die Asylfürsorge'

Art. 15

1 Die vorliegende Kompetenzordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

2 Die Sozialbehörde kann auf Antrag eines Mitglieds oder der Leitetilt b¿w.

des Leiters der Abteilung Soziales die vorl¡egende Kompetenzordnung
ändern.

Art.l6

Die mit Beschluss der Sozialbehörde Nr. 141110 vom 21. April 2010 erlas-
sene Kompetenzordnung wird mit Ausnahme der gestätzt darauf erlasse-

nen ergänzenden Richtlinien ausser Krafi gesetzt.
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